
 
Tennis-Gemeinschaft Uesen von 1976 e.V., Herbert-Ludwig-Straße, 28832 Achim 

Stand: 10. März 2019, beschlossen auf der Mitgliederversammlung vom 10. März 2019 

 
Beitragsordnung gemäß § 8 der Satzung 

 
 
1. Mitgliedsbeiträge monatlich: 
 

• Einzelmitglieder   60,00 EUR 
 

• Familie, Paare und deren   75,00 EUR 
Kinder bis 18 Jahre 

 
• Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre 11,50 EUR 

 
• Jugendliche ab 18 Jahre  11,50 EUR 

Ohne eigenes Einkommen, 
bis max. 27 Jahre 
 

• Spielgemeinschaften   45,00 EUR 
max. 2 Mitglieder, pro Mitglied, 
ohne Kinder 

 
• Auszubildende und   32,50 EUR  

Berufsanfänger bis max. 27 Jahre 
 

• außerordentliche/passive    7,00 EUR 
Mitglieder (Familie/Einzel) 

 
2. Lichtgeld: 

 
• Für die Nutzung der Hallenbeleuchtung und der Flutlichtanlage entfällt ein Beitrag von € 50 pro Jahr 

und Hallenplatz. 
• Das Lichtgeld entfällt auf folgende Mitglieder: Einzelmitglied, Familie/Paare und Spielgemeinschaft 

(hälftiger Betrag / Person). 
 
3. Beitragseinzug: 

 
• Der Einzug der Mitgliedsbeiträge erfolgt 3x im Jahr. 

o März:  für die Monate Januar, Februar, März, April 
o Juli:  für die Monate Mai, Juni, Juli, August 
o November: für die Monate September, Oktober, November, Dezember 

• Das Lichtgeld wird 1x jährlich im Oktober eingezogen. 
• Der Betrag für nicht geleisteten Arbeitsdienst wird im Dezember eingezogen. 

 
4. Sonstiges: 

 
• Jedes aktive Mitglied von 18-65 Jahren hat grundsätzlich im Jahr 4 Arbeitsstunden zu leisten, 

ersatzweise sind 60,00 € zu entrichten. 
 

• Schüler, Studenten und Auszubildende von 18 bis max. 27 Jahren werden in ihrem eigenen 
Interesse gebeten, die Dauer ihrer Ausbildung unaufgefordert zu Beginn des neuen Geschäftsjahres 
mitzuteilen, da andernfalls eine Einstufung als erwachsenes Einzelmitglied erfolgen muss. 

 
• Im Monatsbeitrag der Einzelmitglieder, der Familien/Paare, sowie der Spielgemeinschaften ist eine 

feste Hallenstunde pro Woche enthalten. In den frei verfügbaren Stunden kann ohne zusätzliche 
Gebühren gespielt werden. 

 
• Die Gastspiel-Gebühr beträgt € 10,00 für Außen- und Hallenplätze. Die Gebührenbefreiung für 

Spieler des TV Bierden  gilt nicht für die Hallenplätze. 
 

• Mitglieder können die Halle an Samstagen ab 18:00 Uhr ohne zusätzliche Kosten separat buchen, 
um Tennisturniere oder Feiern durchzuführen. Hierfür ist eine Kaution von € 75,00 zu entrichten, die 
dann auf den Verzehr angerechnet wird. Bei Ausfall oder Absage (weniger als 7 Tage) verfällt die 
Kaution zu Gunsten der Jugendkasse. 


